
MiB a 
0,6 0,8 

II/II+O H 

BAYWA 

·-·· ' 7-- ---
" 

/ 

47,4 

4 3 1, 

, SAGSTETTER 

·, 
~ 

---
' . 

f 
1, 
\ 

'- l 

~ 
' \ -=f .. 

)· ·. '. .• -Y' 
... -~i~17:...,.~ ~-- ___ .,,,,-_,>_-.----/-✓- ,· ,· r;: -,/7,/~~,. ) 

/ . J.I.. , - ~~~;i=; // / f /1.iJ ~ ,- -:J , '. ~'°; ._,, .· , I X, -4,"°' , 
!. ~•,_ - . ,.et.,:. ;/~~::x~;:;;1 - ~~:o:,...;... . . __ /_ . • ~1 ,4+(/~i~r~,;\ 

· -.~ -+- · ,,.:1-1_· r:,:., .... :t).,1/,--, UBE AG P -
--· .. '.~~< ~~ •,._Jf~i~t;t-_~: J;?~ _ ~,. ~ ... _ . .. _,_. -~ . ~ ~ N M /• 1:5 0 0 0 : .. 

· .' ,/ ,, .. }![- '·' :d c: ./J 1 ,Y/f'...t> ~ -~'j•'7ii7 J! · · :\~~ . ··\~ ~ . ..--::--:-> .. iJ '"!~ : ,· :-: ·, -ll,,il......,,_;;;;:i._~ ..;...__;i__.;,.,...;i.: - - :X ' ~'. ' ../ • / -i-'=:7->,~~ . _____ ......__~ '\' ,: \/ \.,_ 
i . , ••. , ...... --.-~::r;a.., ...;........A-l.......;.__r 

Festsetzungen für das Deckblatt Nr. 2 zum Bebauungs- und Grünordnungsplan 
„Ehemaliges Bahnhofsgelände", Markt Metten 

1. Festsetzungen des Bebauungsplanes, die für den 
Geltungsbereich des Deckblattes wie folgt ergänzt 
bzw. geändert werden: 

1.1. Gitterspinne: H = zulässig sind nur Hausgrnppen 
in Form von Reihen- oder Kettenhäusern 

1.2.5 Anbauzone 
In den Anbauzonen sind eingeschossige Anbauten und 
Nebengebäude auch über die Baugrenze hinaus zuläs
sig, sofern andere Festsetzungen des Bebauungsplanes 
(z.B. GRZ, Baugestaltung ... ) eingehalten werden (auf 
ill. 4.1 wird verwiesen). Die Breite der Anbauzone 
beträgt 4,0 m. 

ill.1.2 Mia = Mischgebiet (gem. § 6 BauNVO) 
Nicht wesentlich störende gewerbliche Nutzungen 
sind zulässig. 

m. 4.2.3 Baugestaltung 
Zulässig sind symmetrische Satteldächer mit einer 
Dachneigung von 40° - 45°, deren Dachdeckung mit 
kleinfonnatigen, roten bis rotbraunen Dachplatten zu 
erstellen ist. Die Firstrichtung ist senkrecht zur Balm
hofstraße festgesetzt. Zur Belichtung des Dachraumes 
sind in die Dachfläche integrierte Dachflächenvergla
sungen und Firstoberlichtbänder zulässig, Dachgau
pen oder Dacheinsclmitte, Neben- oder 

Zwerchgiebel sind unzulässig. Dachsolaranlagen sind 
bei gleicher Neigung wie die Dachfläche zulässig. 

ill.5.2 Garagen und deren Nebenräume sind bis zu 
einer Länge von 10,0 m zulässig. Sie sind mit Sattel
dächern parallel zur Bahnhofstraße analog zu ill.4.2.3 
auszubilden. Als Daclmeigung sind 20°-25° zulässig. 

ill. 7.2 An den öffentlichen Parkplatz nächstgelegenen 
drei Wolmgebäuden wird für Schlaf- und Kinderzim
mer der Einbau einer schallgedämmten Zwangsbe
lüftung und Schallschutzfenster festgesetzt. An der 
zum Parkplatz orientierten Gebäudewand sind nur 
Fenster für Nebemäume (WC, Flur, Bad .. . ) zulässig. 

· ill. 7. 6 Für Schlaf- und Kinderzimmer der ersten drei 
an das MIA angrenzenden Wohngebäude ist der Ein
bau einer schallgedämmten Zwangsbelüftung und 
Fenster mind. der Schallschutzklasse ill vorgeschrie
ben. 

2. Zusätzliche Festsetzungen, die nur für den 
Geltungsbereich des Deckblattes gelten: 

• • • • Geltungsbereich des Deckblattes 

Garagen müssen nicht auf der Baulinie stehen. Deren 
Abstand zum Geh- und Radweg muss jedoch 
mindestens 5,0 m betragen (Kfz-Stellplatz). 
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Begründung zum Deckblatt Nr. 2 des B-Planes „Ebern. Bahnhofsgelände" 

Planerische Erfordernisse 

Das Deckblatt umfaßt den nördlich des Mh-Bereiches (ehem .. Bahnhofsgebäude) liegenden 
Teil des MIB. · 
Wie geplant, soll das Areal .durch verdichteten Wohnungsbau genutzt werden. Entsprechend 
der zwischenzeitlich gemachten Erfahrungen mit dem bereits bebauten südlichen Teil des MIB 
(südlich des ehern. Bahnhofgebäudes), wird vom Bauträger (Fa. GSB mbH, Landau) und des
sen Immobilienberatungsinstitut (LBS Bayern)die problematische Veräußerbarkeit der erstell
ten Reihenhäuser angeführt und eine Veränderung der bisherigen Bebauungsstruktur in eine 
Kettenhausbebauung empfohlen. 
Da sich zwar weder die Art noch das Maß der baulichen Nutzung ändert, aber die angestrebte 
Bebauung sich nicht in den auf eine Reihenhausbebauung ausgerichteten Verlauf von Baulinien 
und-grenzen einfügen läßt und auch nicht mit den hierzu getroffenen baugestalterischen Fest
setzungen vereinbar wäre, ist die Änderung des Bebauungsplanes erforderlich. 
Somit hat der Marktgemeinderat in seiner Sitzung vom 1'5.12.98 die Aufstellung des Deck
blattes Nr. 2 beschlossen und die Planunterlagen zur Änderung des Bebauungsplanes gebilligt. 
Die maßgeblichen planerischen Ziele und Maßnahmen des Bebauungsplanes für den zu ändern
den Bereich, wie auch für ·das genannte Baugebiet des „Ehemaligen Bahnhofgeländes" beste-
hen unverändert: · 

• Art der baulichen Nutzung: MI (baulich z.T. bereits realisiert); im Mh Wohnen, im 
MIA Gewerbe und Wohnen 

• durchgängige von der Fahrbahn (Bahnhofsstraße) abgesetzte Fuß- und Radwegever
bindung entlang der ehern. Bahntrasse (im südlichen MIB bereits realisiert) 

• Erhalt und Sanierung und städtebauliche Betonung des ehemaligen Bahnhofgebäudes 
• Einrichtung eines Bus- und Pkw-Parkplatzes an der Neuhausener Straße (bereits reali

siert) 
• Aufwertung des öffentlichen Straßenraumeindruckes (Baumpflanzungen, versch. Belä

ge für Fahrbahn, Parkstreifen, Geh- und Radweg und Bahnhofgebäude - Umgrifl) 
1 

• von Norden nach Süden durchgängige Grünzone „hinter" den Gebäuden 
. • Auslagerung des Betriebes Sagstetter 

Auf die Beachtung und Einhaltung der Festsetzungen III. 6.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8. und 9. 
des Bebauungsplanes wird noch einmal besonders hingewiesen. 

Planungsrelevante Aspekte 

Immissionsschutz 
Die Auslagerung des Betriebes Sagstetter steht kurz vor dem Vertragsabschluß. Dieser Um
stand bildet die Voraussetzung, die im Deckblatt bezeichnete Fläche wie geplant baulich zu 
nutzen. 
Die hiermit zusammenhängenden Immissionsbelastungen entfallen. 
Gegenüber dem MIA yerändert sich durch die Überplanung des Bebauungsplanes nichts. Vor
sorglich wird jedoch festgesetzt, die dem MIAnächstgelegenen Gebäude bei Schlaf- und Kin
derzimmern mit Schallschutzfenstern (mind. Klasse 3) auszustatten. 
Gegenüber dem BUs- und Pkw-Parkplatz besitzt die jetzt vorgesehene Bebauung keinen Ab-



stand mehr. Eine Beferisterung der zum Parkplatz orientierten Fassaden ist nur für Nebenräume 
(WC, Flur, Bad ... ) zulässig. Es wird empfohlen, Schlaf.: und Kinderzimmer mit Schallschutz
fenstern der Klasse 3 sowie einer·schallgedämmten Zwangsbelüftung auszubilden. Gern. der 
Angaben im Antrag auf Bewilligung von Mitteln aus dem Bayer. Städtebauförderungspro
gramm zum Bau des Parkplatzes, ist vom Markt Metten jedoch sicherzustellen, dass'eine Nut-. 
zung des Parkplatzes von 22:00 -7:00 Uhr nicht möglich ist. 

Gebäudestellung und -gestaltung 
Die Stellung der mit eingeschossigen Einzelgaragen aneinartdergekoppelten, schmalen Einfa
milienhäuser orientiert sich am bisherigen Verlauf der Baulinie. Die Firstrichtung für Hauptge
bäude wird nunmehr jedoch senkrecht zur Straße festgelegt. Die zulässige Dachneigung zwi
schen 40° und 45° ermpglicht bei Ausbildung eines konstruktiven Kniestockes von max. 0,4 m 
die Nutzung des Dachraumes ohne störende Dachaufbauten zu erfordern. Die geringe Ab
standsfläche zum Nachbargebäude bzw. die Grenzständigkeit der Hauptgebäude erfordert 
Grundrisse, die eine fensterlose Nordwand zulassen (Ausnahme: das direkt am öffentlichen 
Parkplatz angrenzende Gebäude), 
Durch den entsprechenden Abstand von Garagen zur Grundstücksgrenze ist ein weiterer Kfz
Stellplatz vor der Garagenzufahrt auf Privatgrund nachzuweisen. 
Da u. a. auch aus wirtschaftlichen Zwängen heraus eine optimale Ausnutzung des zur Verfü
gung stehenden Raumes zwischen Bahnhofgebäude und Parkplatz angestrebt wird und eine 
weniger „kompakte" Bebauung nicht gewünscht ist, muss sich die Qualität der Anlage durch 
eine attraktive F assadengestaltung manifestieren ( siehe untenstehende Gestaltungsvorschläge). 



VERFAHRENSVERMERKE 

AUFSTELLUNG 

Der Markigemeinderat von Metten hat in seiner Sitzung Aufstellung des Deckblattes Nr. 2 zum 
Bebauungs- und Griinordnungsplan ,,Ehem. Bahnhofsgelände" beschlossen. Der tellungsbeschluss wurde am 

A,:;.,k'\t,~.8 ortsüblich bekannt gemacht. 

AUSLEGUNG 

Das Deckblatt Nr.· 2 zum Bebauungs- und Griinofdnungsplan ,,Ehem. Bahnhofsgelände" wurde nebst Festsetzungen 
und Begründ~g in_ der Fassung v?mA~.~:1~:.~~Jl~~ § 3 ~b~. 2 l3auGB in d Zeit vom 4\>.~ ... ~~. bis 
01.~Q.;t.,ßll: offenthch ausgelegt. Dies wurde am1~ ....... ~~. ortsubhch bekannt ge 

SATZUNGSBESCHLUSS 

Der Markt Metten hat mit Beschluss des Marktgemeinderates das Deckblatt Nr. 2 zum Bebauungs
und Grünordnungsplan „Ehem. Bahnhofsgelände" mit Festsetzungen gern. § 10 BauGB und Art. 91 Abs. 3 BayBO in 
der Fassung vom2.3.,0b..SS.. als Satzung beschlossen. 

AUSFERTIGUNG 

Das Deckblatt Nr. 2 zum Bebauungs- und Griinordnungsplan ,,Ehem. Bahnhofsgelände" wird nebst Festsetzungen und 
Begründung hiermit ausgefertigt. 

BEKANNTMACHUNG 

~e~. Ma~~t M~~en,hat den Beschluss des ~.ec~blatte:~.JJ}J~Beba~ungs- und Grünordnung:plan ,,Ehem. Bahnh~fs-
0elande gemäß. § 10 Abs. 3 BauGB ortsubhch am'J: ................. bekannt gemacht. Das Deckblatt Nr. 2 zum Bebau-
ungs- und Grünordnungsplan ,,Ehem. Bahnhofsgelände" tritt mit Festsetzungen d · gern. § 10 Abs. 3 BauGB in 
Kraft. 
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